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EINLEITUNG 

1.1 Vorbemerkungen 

Planungsgebiet 

Seit dem 01.01.1996 bilden die Ortsteile Wöllnau, Battaune, Mörtitz, Sprotta, Doberschütz, Pa-
schwitz, Bunitz, Winkelmühle, Sprotta-Siedlung, Rote Jahne und Mölbitz die Gemeinde Dober-
schütz. Weiterhin gehört die Siedlung Dübener Landstraße zur Gemeinde Doberschütz. 

Die Flächengröße des Planungsgebietes beträgt 7.981 ha. Die offizielle Einwohnerzahl mit 
Stand: 31.12.2001 beträgt 4.626 Einwohner. 

Planverfahren 

Am 07.09.2000 wurde der Aufstellungsbeschluss zur Erarbeitung eines Flächennutzungsplanes 
für das gesamte Gemeindegebiet gefasst. 

Hiermit soll eine geordnete bauliche Entwicklung, eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-
chende sozial gerechte Bodennutzung gewährleistet und dazu beigetragen werden, eine men-
schenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln. 

Für die vormaligen Gemeinden Battaune, Doberschütz, Mörtitz, Paschwitz, Sprotta und Wöllnau 
wurden bereits in den Jahren 1991 bis 1993 Flächennutzungsplanentwürfe erarbeitet und vom 
jeweiligen Gemeinderat gebilligt. 

Die erste Offenlage und Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange erfolgte im Juli / 
August 2002. 

Kartenwerk 

Die Darstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt auf der Grundlage der Topographischen 
Karte 1:10.000 N. 

Landschaftsplan 

Im Zeitraum vom 04.10.1999 bis zum 30.01.2002 wurde als ökologische Grundlage zum Flä-
chennutzungsplan im Auftrag der Gemeinde ein Landschaftsplan vom Ingenieurbüro Hanke, 
Machern, erarbeitet. Dieser Landschaftsplan liegt im Entwurf vor. Die darin formulierten Vorga-
ben, Maßnahmenvorschläge und Zielstellungen wurden weitestgehend in den vorliegenden 
Flächennutzungsplanung integriert. 

Rechtsgrundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die vorliegende Planung sind in der jeweils gültigen Fassung: 
- das Baugesetzbuch (BauGB) 
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
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- die Planzeichenverordnung (PlanzV) 
- das Sächsische Naturschutzgesetz (SächsNatSchG ) 
- das Sächsische Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) 
- das Sächsische Wassergesetz (SächsWG) 
- der Landesentwicklungsplan des Freistaates Sachsen (LEP) 
- der Regionalplan Westsachsen 

1.2 Anlass für die Aufstellung des Flächennutzungsplanes 

Die den Gemeinden im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland (Art. 28 Abs. 2) garan-
tierte Planungshoheit für die Gestaltung der städtebaulichen Entwicklung erfolgt im Rahmen der 
Bauleitplanung. Diese stellt die unterste Stufe der flächenbezogenen Gesamtplanung dar. 

Die Bauleitplanung soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der 
Allgemeinheit entsprechende sozial gerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, 
eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 
und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Bauleitpläne der übergeordneten Raumordnung anzupassen 
(§ 1 Abs. 4 BauG6). Raumordnerische Vorgaben des Landesentwicklungsplanes und des Re-
gionalplans Westsachsen sind bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes zu berücksichti-
gen. 

Bei der Bauleitplanung werden gemäß § 1 Abs. 2 BauGB zwei Planungsstufen unterschieden: 
• der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan und 
• der Bebauungsplan, der i.d.R. aus dem ersteren zu entwickeln ist, als rechtsverbindlicher 

Bauleitplan. 

Während der Bebauungsplan als Ortssatzung für alle Bürger rechtsverbindlich wird, kann aus 
dem Flächennutzungsplan keine unmittelbare Rechtswirkung abgeleitet werden. Er bindet die 
Gemeinde, die Behörden und die anderen Träger öffentlicher Belange und gibt für die Gemein-
de die Entwicklungsrichtung für Bebauungspläne vor, weil diese nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind. 

Die Pflicht, einen Flächennutzungsplan aufzustellen, entsteht für eine Gemeinde, wenn die vor-
handene oder sich abzeichnende Nutzungsstruktur nicht mehr den Vorstellungen einer geord-
neten städtebaulichen Entwicklung entspricht (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

Die städtebaulichen Planungen zur Regelung der "baulichen und sonstigen Nutzung der Grund-
stücke" sind Bestandteil der allgemeinen Daseinsfürsorge für die Gemeinde und ihre Bürger. 

1.2.1 Anlass der 1. Fortschreibung 

Auf dem Gebiet der Gemeinde Doberschütz sind zwei Solarenergieparks geplant, wovon einer 
bereits genehmigt ist (Energiepark Rote Jahne) und für einen zweiten derzeit (April 2010) der 
Bebauungsplan aufgestellt wird (Energiepark Sprotta-Paschwitz). Für die beiden Solarenergie-
parks soll der Flächennutzungsplan Doberschütz angepasst werden. 
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1.2.2 Änderungsnachweis 

Im Rahmen der Fortschreibung wurden folgende Ergänzungen/Änderungen in der Begründung 
des Flächennutzungsplanes vorgenommen: 

- Ergänzung des Kapitels 2.13.2 „Technische Infrastruktur" um den Unterpunkt Solarenergie 
- Ergänzung der Aussagen bzgl. des Gewerbegebiets/Gewerbeparks Sprotta-Paschwitz in 
Kapitel 3.4.4 
Ergänzung der Aussagen zu den sonstigen Sondergebieten in Kapitel 3.4.5 

- Hinzufügen des Kapitels 4 „1. Teilfortschreibung" sowie der Anlage 5 „Umweltbericht zur 
1. Fortschreibung Flächennutzungsplan Gemeinde Doberschütz" 

- Angleichung der Flächenbilanz in Kapitel 5 
- Ergänzung der Tabellen-, Abbildungs- und Anlagenverzeichnisse 

1.3 Grundsätze der Bauleitplanung 

Die Grundsätze und Ziele der Bauleitplanung werden in § 1 BauG6 aufgeführt. Danach sollen 
die Bauleitpläne eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine sozial gerechte Boden-
ordnung gewährleisten sowie zur Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt beitragen. 

Die öffentlichen und privaten Belange müssen dabei gemäß § 1 Abs. 6 BauGB gegeneinander 
und untereinander gerecht abgewogen werden. 

1.4 Aufgaben und Inhalte des Flächennutzungsplanes 

Der Flächennutzungsplan ist das rechtlich wirksame Planungsinstrument zur Durchsetzung 
raumbezogener Entwicklungsziele im kommunalen Bereich. Er regelt mittelfristig in den Grund-
zügen für das gesamte Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Ent-
wicklung ergebende Art der baulichen und sonstigen Bodennutzung der Grundstücke nach den 
voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde (Doberschütz) (§ 5 Abs. 1 BauG6) für einen mit-
telfristigen Zeitraum. Mittelfristig bedeutet einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. 

Die Inhalte des Flächennutzungsplanes sind in § 5 Abs. 2 BauGB definiert. 

Planungen und sonstige Nutzungsregelungen, die nach anderen gesetzlichen Vorschriften fest-
gesetzt sind, sowie nach Landesrecht denkmalgeschützte Mehrheiten von baulichen Anlagen 
sollen nachrichtlich übernommen werden. Sind derartige Festsetzungen in Aussicht, sollen sie 
im Flächennutzungsplan vermerkt werden. 

1.5 Raumordnerische Zielvorgaben 

Raumordnerische Zielvorgaben sind aus dem Landesentwicklungsplan Sachsen vom 16.08.1994 
(LEP) sowie aus dem Regionalplan Westsachsen abzuleiten. Letzterer wurde am 26.06.1998 
als Satzung beschlossen und zuletzt geändert durch Bescheid vom 30.08.2001. Der geänderte 
Regionalplan ist seit 20.12.2001 verbindlich. Gegenwärtig befindet sich der Regionalplan im 
Verfahren der Teilfortschreibung zur Windenergie. 
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1.5.1 Der Landesentwicklungsplan Sachsen 

Der Landesentwicklungsplan Sachsen (LEP) vom 16.12.2003 gibt die Ziele der Landesent-
wicklung vor. Diese Ziele sind von allen öffentlichen Planungsträgern bei Planungen und son-
stigen Maßnahmen, durch welche Grund und Boden in Anspruch genommen oder die räumli-
che Entwicklung eines Gebietes beeinflusst wird, zu beachten. 

Für die Gemeinde Doberschütz und ihre Ortsteile sind insbesondere folgende Aussagen be-
deutsam: 

Zentrale Orte 
Für die Planungsregion wird Leipzig als Oberzentrum und die südwestlich gelegene, benach-
barte Stadt Eilenburg als Mittelzentrum als Ergänzungsstandort im ländlichen Raum ausgewie-
sen. Delitzsch und Torgau sind die nächst gelegene Mittelzentren. 

Gebietskategorien 
Das Gebiet der Gemeinde Doberschütz befindet sich im Ländlichen Raum. Es liegt außerhalb 
des Verdichteten Raumes Leipzigs und verfügt über eine relativ niedrige Bevölkerungs- und 
Siedlungsdichte. 

Überregionale Verbindungsachsen 

Überregionale Verbindungsachsen verlaufen südlich der Gemeinde Doberschütz zwischen 
Leipzig und Cottbus, Frankfurt/O. Posen. 

Siedlungswesen 

In den Gemeinden soll entsprechend des LEP eine bauliche Eigenentwicklung möglich sein. 

Der Nutzung vorhandener Bauflächen soll der Vorrang vor der Ausweisung neuer Baugebiete 
eingeräumt werden. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinden soll sich in die vorhandene Sied-
lungsstruktur und in die Landschaft einfügen. Vor Neuausweisung von Baugebieten soll die Er-
neuerung, Abrundung und Verdichtung und maßvolle Erweiterung des Siedlungsgefüges erfol-
gen. Brachliegende Flächen sollen beplant und wieder einer baulichen Nutzung zugeführt wer-
den. 

Industrie und Gewerbe 

In den Gemeinden sollen bedarfsgerecht gewerbliche Bauflächen zur Sicherung der Eigenent-
wicklung ausgewiesen und zur Verfügung gestellt werden. 

Freizeit und Erholung 

Das Wander-, Radwander- und Reitwegenetz ist abseits stark befahrener Straßen möglichst 
auf bestehenden Wegen in natur —und landschaftsverträglicher Weise aufzubauen. 

Verkehr 
Die Bahnstrecke Eilenburg — Guben ist als Ausbaustrecke gekennzeichnet. 
Für Doberschütz ist eine Ortsumgehung vorgesehen. Im Bereich der B 87 ist ein breiter Korri-
dor für den Neubau der A 16 gekennzeichnet. 

Oberflächennahe Rohstoffe 
Auf großen Teilen des Gemeindegebietes ist die Sicherungswürdigkeit bezüglich Steine und 
Erden-Rohstoffe gekennzeichnet. 
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Wald 
Der Wald in der Gemeinde ist teilweise ausgewiesen als Wald mit besonderer regionaler Klima-
schutzfunktion. 

1.5.2 Der Regionalplan Westsachsen 

Der Regionalplan Westsachsen wurde von der Verbandsversammlung am 26.06.1998 als Sat-
zung beschlossen. Er wurde durch Bescheid vom 30.08.2001 geändert und ist seit 20.12.2001 
verbindlich. 

Der Regionalplan formt die Grundsätze der Raumordnung nach § 2 des Raumordnungsgeset-
zes sowie die Grundsätze und Ziele der Raumordnung und Landesplanung des Landesentwick-
lungsplanes Sachsen vom 16.08.1994 regionsspezifisch räumlich und sachlich aus. 

Die Ziele des genehmigten Regionalplanes sind von allen öffentlichen Planungsträgern bei 
raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen als rechtsverbindliche Vorgaben zu beachten. 
Ziele, die die Bauleitplanung betreffen, begründen darüber hinaus nach § 1 Abs. 4 BauGB eine 
Anpassungspflicht für die Gemeinden. 

Die Grundsätze des Regionalplanes sind als Leitvorstellungen von allen öffentlichen Planungs-
trägern bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen im Rahmen des ihnen zustehenden 
Ermessens zu berücksichtigen sowie gegeneinander und untereinander abzuwägen. Grundsät-
ze, die die Bauleitplanung betreffen, sind in die bauleitplanerische Entscheidung als Abwä-
gungsmaterial einzustellen. 

Die für die Gemeinde Doberschütz grundsätzlichen Aussagen des Regionalplanes Westsach-
sen werden im Folgenden kurz wiedergegeben: 

Ländlicher Raum Westsachsen 

Die Gemeinde Doberschütz und ihre Ortsteile liegen im Ländlichen Raum Westsachsens. In 
den vergleichsweise dünn bevölkerten und zersiedelten Teilgebieten des Ländlichen Raumes 
soll einem weiteren Bevölkerungsrückgang entgegengewirkt werden. Zu diesem Zweck sollen 
insbesondere die Einwohnerzahlen der Zentralen Orte durch vorrangige Schaffung von Arbeits-
plätzen und günstige Ansiedlungsbedingungen stabilisiert werden. 

Regionale Siedlungsstruktur 

Neue Bauflächen zur örtlichen Konzentration von Gewerbe und Wohnungsbau der Gemeinden 
sollen vorrangig in geeigneten Siedlungseinheiten ausgewiesen werden, die über Einrichtungen 
der Daseinsvorsorge verfügen und verkehrsgünstig zu benachbarten Zentralen Orten liegen. 

Zentrale Orte 

Die Gemeinde Doberschütz ist im Regionalplan als Kleinzentrum ausgewiesen (Z 3.4.5.1.). 

Kleinzentren dienen der Vervollständigung der zentralörtlichen Gliederung auf der untersten 
Stufe. Sie ergänzen das Netz der höherrangigen Zentralen Orte und übernehmen für ihren 
Nahbereich die Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen des häufig wie-
derkehrenden Grundbedarfs. Kleinzentren sollen als vorrangige Standorte überörtlicher Einrich-
tungen der Grundversorgung entwickelt werden und Standortvoraussetzungen für die Ansied-
lung von überörtlichem Wohnungsbau und Gewerbe schaffen. Kleinzentren sollen von der Be-
völkerung ihres Nahbereichs mit zumutbarem Zeitaufinrand erreichbar und durch den Öffentli-
chen Personennahverkehr (ÖPNV) an höherrangige Zentrale Orte gut angebunden sein. 
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Die für die überörtliche Versorgung erforderlichen zentralörtlichen Einrichtungen sollen vor-
zugsweise im Versorgungs- und Siedlungskern der Zentralen Orte errichtet und ausgebaut 
werden. Auch die Ansiedlung von überörtlichem Wohnungsbau und Gewerbe soll vorrangig auf 
die Versorgungs- und Siedlungskerne der Zentralen Orte konzentriert werden. 

Die als Zentrale Orte ausgewiesenen Gemeinden sollen im Rahmen der Bauleitplanung die 
Versorgungs- und Siedlungskerne der Zentralen Orte bestimmen, in denen überörtliche Versor-
gungseinrichtungen, überörtlicher Wohnungsbau und überörtliches Gewerbe konzentriert wer-
den sollen. 

Als Versorgungs- und Siedlungskern eines Zentralen Ortes sollen Siedlungen ausgewiesen 
werden, die aufgrund ihrer bereits vorhandenen zentralörtlichen Ausstattung, ihrer zentralen 
Lage und guten Verkehrsanbindung die günstigsten Voraussetzungen für die Errichtung und 
den Ausbau zentralörtlicher Versorgungseinrichtungen sowie für die Ansiedlung von überörtli-
chem Wohnungsbau und Gewerbe bieten. 

Der Ortsteil Doberschütz stellt den regionalplanerisch empfohlenen Versorgungs- und Sied-
lungskern des Kleinzentrums Doberschütz dar. 

Zentrale Orte sollen als Ziel- und Verknüpfungspunkte des Öffentlichen Personennahverkehrs 
erhalten und ausgebaut werden. 

Achsen und Siedlungsbereiche zur Aufgliederung der Achsen 

Die Gemeinde Doberschütz liegt an der Überregionalen Achse Leipzig — Taucha — Eilenburg —
Doberschütz — Mockrehna —Torgau — Beilrode (Cottbus). 

Die Regionalen Verbindungs- und Entwicklungsachsen formen das Netz der Überregionalen 
Vebindungsachsen aus und ergänzen es. Sie dienen vorrangig der Konzentration der Sied-
lungstätigkeit und der Bündelung von Infrastruktureinrichtungen. Im Ländlichen Raum erfüllen 
sie vorrangig Erschließungsfunktionen. 

Vorranggebiete (VRG) des Regionalplanes 

Ein Vorranggebiet des Regionalplanes Westsachsen ist ein Gebiet, in dem aufgrund raumstruk-
tureller Erfordernisse eine bestimmte Aufgabe vorrangig vor anderen Aufgaben zu erfüllen ist 
und in dem alle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbe-
stimmung vereinbar sein müssen. 

VRG für Natur und Landschaft 

Im Regionalplan sind die folgenden Bereiche des Planungsgebietes als Vorranggebiet für Natur 
und Landschaft ausgewiesen: 

• die Flächen nördlich der Ortslagen Battaune und Wöllnau 

• die Bereiche um den Schwarzbach 

• das Grünland nördlich Doberschütz 

• ein Teil der Flächen am Witrowberg nördlich Paschwitz 

• die Muldenaue westlich Mörtitz 

___ __ 
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VRG für Forstwirtschaft 

Im Gebiet existieren folgende Vorranggebiete für die Forstwirtschaft entsprechend Regional-
plan: 

• Waldflächen nördlich der Siedlung Rote Jahne 

• Waldflächen am Witrowberg nördlich Paschwitz 

• Waldflächen bei Bunitz und südlich Paschwitz 

VRG für die Bereitstellung von Wasser 

Im Gebiet der Gemeinde Doberschütz besteht ein Vorranggebiet zur Bereitstellung von Wasser 
westlich von Wöllnau. 

VRG für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Südwestlich von Sprotta und östlich von Mörtitz sind Vorranggebiete zum Abbau oberflächen-
naher Rohstoffe ausgewiesen. 

Vorbehaltsgebiete (VBG) des Regionalplanes 

Ein Vorbehaltsgebiet ist ein Gebiet, in dem einem bestimmten, überörtlichen bedeutsamen 
fachlichen Belang bei der Abwägung mit konkurrierenden Nutzungsansprüchen ein besonderes 
Gewicht beizumessen ist. 

VBG für Natur und Landschaft 

Im Regionalplan sind die folgenden Bereiche des Planungsgebiets als VBG für Natur und 
Landschaft ausgewiesen: 

• Nahezu der gesamte Bereich nördlich der B 87 bis an die Ortschaften Battaune und 
Wöllnau mit Ausnahme der dort liegenden Vorranggebiete (siehe oben) 

• Waldflächen bei Mölbitz und südlich von Paschwitz, Randbereiche der Waldflächen bei 
Bunitz 

VBG für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe 

Vorbehaltsgebiete befinden sich: 
• Westlich von Sprotta 
• Südöstlich von Mörtitz 

VBG Erholung 

Westlich der Kiesseen bei Eilenburg Ost befindet sich ein Vorbehaltsgebiet für Erholung. Es 
liegt zum größten Teil auf der Gemarkung Eilenburg. 
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VBG Landwirtschaft 

Die Flächen südlich der S 19 (südlich Bunitz) sind laut Regionalplan als Vorbehaltsflächen für 
die Landwirtschaft ausgewiesen. 

Regional bedeutsame Erholungsgebiete 

Die Dübener Heide, an deren Südrand die Gemeinde liegt, stellt ein regional bedeutsames Er-
holungsgebiet dar. Diese Gebiete sollen unter Wahrung ihrer natur- und kulturräumlichen Ei-
genarten sowie unter Berücksichtigung der begrenzten Belastbarkeit des Naturhaushaltes lang-
fristig für eine landschaftsbezogene Erholung gesichert werden. Regional bedeutsame Erho-
lungsgebiete sollen mit einem engmaschigen Netz an Radwegen ausgestattet werden, das wei-
testgehend bestehende Wege nutzt, an Haltepunkten des schienengebundenen, öffentlichen 
Personennahverkehrs anknüpft und ausgewählte Beherbergungsmöglichkeiten einbezieht. Da-
bei sollen thematische Radwanderrouten und Rundrouten angelegt werden. 

Regionale Freiraumstruktur 

Die Leitbilder für Natur und Landschaft stellen den angestrebten Zustand von Natur und Land-
schaft und die dazu erforderlichen Gestaltungs- und Entwicklungsleitlinien in den einzelnen Na-
turräumen der Region dar. 

Die Gemeinde Doberschütz befindet sich im Landschaftstyp der Heidelandschaften und grenzt 
im Westen an die Auenlandschaft der Muldenaue. 

In den Heidelandschaften soll das Wald-Offenland-Verhältnis im Wesentlichen erhalten bleiben. 
Aus landschaftspflegerischen Gründen soll die Landwirtschaft so betrieben werden, dass die 
natürliche Vielfalt mit dem Wechsel von Wäldern und Fluren bewahrt wird und die Ackerberei-
che durch Hecken und Gehölze belebt werden. Bei der Landbewirtschaftung soll die überwie-
gend hohe Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit der Heidelandschaften berücksichtigt 
werden. 

Der Charakter einer gering zerschnittenen naturnahen Landschaft soll durch den Erhalt großer 
unzerschnittener Räume, die Vermeidung einer technogenen Überprägung und die Konzentra-
tion regional bedeutender Infrastrukturmaßnahmen auf Regionale und Überregionale Achsen 
bewahrt werden. 

Der naturbezogenen und umweltverträglichen Erholungsnutzung soll in besonderem Maße 
Rechnung getragen werden, so dass die Heidelandschaften vor allem Ruhe und vielfältige 
Landschaftserlebnisse bieten. Die charakteristischen Straßen-, Straßenanger- und Gassendör-
fer sollen durch verstärkte Siedlungsrandbegrünung und ein Besinnen auf heidetypische Ge-
staltungsformen harmonischer in die Landschaft eingefügt werden. Kulturhistorische Traditio-
nen sollen wieder belebt werden. 

Freiraum und Siedlung 

In der Region Westsachsen soll zwischen Siedlungsgebieten und Freiräumen ein ausgewoge-
nes Verhältnis bewahrt werden, welches einen ökologischen Ausgleich ermöglicht und in unmit-
telbarer Bedarfsnähe die Voraussetzungen für eine landschaftsgebundene Erholung und für 
weitere Freiraumnutzungen erhält und entwickelt. 

___ 
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Schutzbedürftige Bereiche für den Wasserschutz und die Bereitstellung von Wasser 

Vorranggebiete für die Bereitstellung von Wasser sind vor irreversiblen Beeinträchtigungen 
bzw. Gefährdungen zu schützen. Dazu sollen Nutzungen, bei denen die Besorgnis nachteiliger 
Auswirkungen auf die Qualität und Quantität des Grundwassers besteht, wie Rohstoffabbau, in-
tensive Landwirtschaft, Industrie- und Gewerbeanlagen sowie Abfallbeseitigungsanlagen und 
Deponien, vermieden werden. (vgl. zur Lage der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Ausführungen 
oben). 

Der Schwarzbach ab Battaune ist als Regionaler Schwerpunkt der Fließgewässersanierung 
(Gewässer mit Sanierungsbedarf) gekennzeichnet. 

Industrie und Gewerbe 

Bei der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben soll darauf hingewirkt werden, dass 
diese vorrangig auf geeigneten industriellen Altstandorten auf ehemals militärisch genutzten 
Liegenschaften ohne Bedeutung für Natur und Landschaft und mit Anbindung an geeignete 
Siedlungseinheiten sowie auf anderen geeigneten Brachflächen erfolgt. 

Forstwirtschaft 

Alle Wälder in der Region sollen erhalten werden. Sie sind so zu schützen und zu pflegen, dass 
sie ihre vielfältigen Leistungen für den Naturhaushalt, ihre Funktion als Lebensraum für Flora 
und Fauna und ihre Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion erfüllen können. Im nördlichen Teil 
der Gemeinde, im Revier Presset befindet sich eine Generhaltungsfläche des Forstamtes Do-
berschütz. Der überwiegende Teil der Waldflächen im Gemeindegebiet ist als Regionaler 
Schwerpunkt der Waldsanierung -als Gebiet mit Sanierungsbedarf -gekennzeichnet. 

Thematische Tourismusangebote 

Nahezu das gesamte Gemeindegebiet liegt im Bereich der „Mühlenregion Nordsachsen". Mit 
diesem Angebot sollen Sachzeugen der sächsischen Mühlenbaukunst und des Müllerhand-
werks als touristische Anziehungspunkte und prägende Elemente der Kulturlandschaft erhalten 
und erlebbar gemacht werden. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Im Planungsgebiet, das im Ländlichen Raum liegt, soll der ÖPNV mindestens die Grundbedie-
nung sichern. Der Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (NVP) in Leipzig hat einen 
Nahverkehrsplan beschlossen, welcher grundsätzliche Ziel- und Rahmenvorgaben für die künf-
tige Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs im Verbandsgebiet enthält. 

Teilfortschreibung energetische Windnutzung 

Die Teilfortschreibung energetische Windnutzung des Regionalplans ist seit 16.04.2004 ver-
bindlich. Demnach sollen Anlagen zur Windenergienutzung nur in ausgewiesenen Vorrangge-
bieten für Windenergienutzung errichtet werden. In der Teilfortschreibung sind in der Gemeinde 
Doberschütz keine Vorranggebiete für die Nutzung von Windenergie ausgewiesen. 
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1.6 Geschichtliche Entwicklung 

Die Überlieferung der Ortsnamen wurde in den einzelnen Orten zu verschiedenen Zeiten beur-
kundet. Gesicherte Beurkundungen liegen aber in den meisten Fällen erst für das Jahr 1314 
vor. 

Die Entstehung des Ortes Battaune lässt sich ca. 1000 Jahre zurückverfolgen. Slawische 
Stämme siedelten sich am einzigen größeren Wasserlauf, der durch das Dickicht floss, an 
(Schwarzbach). Noch heute kann man in der Ortslage von Battaune den slawischen Rundling 
erkennen. 

Der Ortsname Doberschütz beweist schon durch seine Endsilbe, dass er sorbischen Ursprungs 
ist. Schon vor 1314 soll durch die Franken das noch heute im historischen Kern erkennbare 
Straßendorf gegründet worden sein, was jedoch nicht nachweisbar ist. Das Dorf wurde sehr 
großzügig angelegt. An jeder Seite der Straße, die in der Siedlungszeit sicher aus einem Knüp-
peldamm bestand, erhielten 14 Siedler eine Hofstelle. Daraus entstanden die späteren Hufen-
güter. Die Bewohner wechselten durch Verarmung und Erbteilung. Bis etwa 1950 hatten sich 
aus den ursprünglich 28 Hufengütern 90 bäuerliche Betriebe herausgebildet. 

Mörtitz besteht aus den Ortsteilen Mörtitz, Mensdorf und der Siedlung Rote Jahne. Diese wur-
den im Jahr 1936 zusammengelegt. Mensdorf wurde 1314 erstmals urkundlich erwähnt, Mörtitz 
bereits 1260. Der Ort befindet sich am Rande des Urstromtales der Mulde. Vom alten 
Hufnerdorf sind nur noch Anlagen-Bauerngehöfte erhalten. 

Von Paschwitz wird auch heute noch im Volksmund von Paatzsch, früher sogar noch von 
Repaatzsch oder Rüpaatzsch gesprochen. Die Paschwitzer sollen immer recht fleißige Rüben-
und Rettichbauern gewesen sein. Die ursprüngliche Siedlungsform, der Rundling, ist noch heu-
te im historischen Dorfkern erkennbar. Auch hier folgten den Sorben deutsche Siedler. Schon 
um 1550 gab es 16 Hufen- und Halbhufengüter. 

In frühen Urkunden schrieb man das heutige Sprotta auch Sprottau, Sprottaw oder Sprottow. 
1158 sogar Zprutau. Zprotiva soll auf sorbisch soviel wie Schwarzbach heißen. Von den sorbi-
schen Wurzeln ist hier nichts mehr zu finden; jedoch dürfte die Siedlungsgeschichte der von 
Doberschütz ähneln. 1550 wurden 23 Hufengüter und 4 Gärtnergüter gezählt. Moorige Torf-
sümpfe umgaben in früheren Zeiten den Ort. Recht ungewöhnlich wirkt die Lage der Kirche am 
nordwestlichen Dorfrand. Die Ursache dafür ist, dass die Kirche ursprünglich als Gotteshaus für 
mehrere Orte vorgesehen war. 

Auch Wöllnau wurde im Jahre 1314 das erste Mal urkundlich erwähnt. Der Ort entstand aber 
als slawische Siedlung in unmittelbarer Nähe des Schwarzbaches wesentlich früher und weiter 
nordöstlich. Das heutige Dorf wurde von fränkischen Siedlern um die Kirche erbaut und ist ein 
typisches Straßendorf. 

(vgl. Gemeinde Doberschütz: www.doberschuetz.de/dobersch/allq/siedlunq.htm) 

__ 
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2 BESTANDSAUFNAHME 

2.1 Lage im Raum 

Die Gemeinde Doberschütz befindet sich im Landkreis Delitzsch im Regierungsbezirk Leipzig 
des Freistaates Sachsen. Die Gemeinde grenzt unmittelbar nordöstlich an das Stadtgebiet von 
Eilenburg, im Westen an den Verwaltungsverband Eilenburg-West (Gemeinde Zschepplin, teil-
weise mit der Mulde als Grenzfluss) und an die Gemeinden Laußig und Kossa, im Osten an die 
Gemeinde Mockrehna (Kreis Torgau-Oschatz) und im Süden an die Gemeinde Thallwitz 
(Muldentalkreis). 

In ca. 9 km Entfernung vom Ortsteil Doberschütz befindet sich in südwestlicher Richtung die 
Stadt Eilenburg. Diese ist im Landesentwicklungsplan als Mittelzentrum ausgewiesen. Hier sind 
Einrichtungen zur Deckung des gehobenen Bedarfs vorhanden. 

Von Südwest nach Nordost verlaufen dicht beieinander liegend die Überregionale Verbindungs-
achse der B 87 und die Eisenbahnstrecke Leipzig — Eilenburg —Torgau durch das Planungsge-
biet. Im Ortsteil Doberschütz besteht Anschluss an den Regionalverkehr der Deutschen Bahn 
AG zum Leipziger Hauptbahnhof bzw. nach Eilenburg und nach Torgau bzw. Cottbus. 

Das Gemeindegebiet von Doberschütz sowie dessen Lage im Raum ist in der folgenden Abbil-
dung dargestellt. 

Abbildung 1: Gemeindegebiet Doberschütz —Lage im Raum 
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2.2 Beschreibung der Naturgüter 

2.2.1 Naturräume, Geländemorphologie, Geologie und Böden 

Naturräume 

Das Gebiet der Gemeinde Doberschütz liegt im südlichen Teil der „Dübener Heide". Diese ge-
hört nach MANNSFELD/RICHTER (1995) zum Naturraum Düben-Dahlener Heide und ist Teil 
der Tieflandregion zwischen Elbe und Mulde, welche der Mikroregion Sächsisch-Niederlausitzer 
Heideland zuzuordnen ist. Das Gemeindegebiet liegt zudem an der Grenze der „Torgau-Dübe-
ner Niederung", welche die Dübener Heide von der Dahlener Heide abgrenzt. 

Die Grenze der Großraumeinheiten Düben-Dahlener Heide (nordwestliches Plangebiet) und 
Nordsächsisches Platten- und Hügelland (südöstliches Plangebiet) verläuft quer durch das 
Gemeindegebiet. 

In Anlehnung an den Regionalplan Westsachsen bildet die Dübener Heide eine Untereinheit zu 
dem Landschaftstyp Heidelandschaft. Ein Großteil des Gebietes der Gemeinde Doberschütz 
wird der Dübener Heide zugerechnet. 

Im Bereich des Mulde-Porphyrhügellandes liegt das südwestliche Gemeindegebiet um Bunitz, 
welches dem Landschaftstyp Porphyrhügellandschaft zugeordnet wird. 

Ein flächenmäßig kleineres Gebiet westlich von Mörtitz befindet sich im Bereich der Mittleren 
Muldenaue, einer Untereinheit des Landschaftstyps Auenlandschaft. 

Den im Zuge der Landschaftsrahmenplanung für den ehemaligen Landkreis Eilenburg ausge-
wiesenen Planungseinheiten werden die nördlichen Ortsteile der Gemeinde Doberschütz vor-
wiegend der „Dübener Heide Waldlandschaft" und die südlichen der „Paschwitz-Mockrehnaer 
Niederung" zugeordnet. Die überwiegend geschlossenen, aber artenarmen Waldgebiete (Kie-
fernforste) im Norden, insbesondere um die Ortsteile Battaune, Wöllnau und Doberschütz, wer-
den nach Süden hin durch aufgelockerte und anschließend recht weiträumige und ungeglieder-
te Ackerflächen abgelöst. 

Geländemorphologie 

Das Sächsisch-Niederlausitzer Heideland bildet den südlichsten Ausläufer der Tieflandregion in 
Ostdeutschland. Es ist der Gürtel der Tieflandwälder, Niederungen und Heiden, der Sachsen 
nach Norden hin abschließt. 

Geologisch-geomorphologisch bilden 2 Endmoränengebiete der Saaleeiszeit die Kerne der Dü-
bener/Dahlener Heide, die ein unruhig gestaltetes, kuppiges Glazialrelief mit relativ geringen 
Höhenunterschieden (bis maximal 40 m) aufweisen (GEMEINDE DOBERSCHÜTZ, 1995). Sie 
werden randlich von Sanderflächen (Einflüsse der Weichsel-Eiszeit) umfasst und durch die et-
wa 10 km breite Torgau-Dübener Niederung voneinander getrennt. Ihre meist tischebene Flä-
che wird nur durch die Niederungen der Mulde und des Schwarzbaches sowie weite flache 
Alluvialsenken und vereinzelt durch Dünen belebt. Ältere geologische Stockwerke beeinflussen 
nirgendwo die Oberflächengestalt. 

Die höchsten Erhebungen sind die „Röcknitzer Berge" mit 143,4 m über NN südlich des Orts-
teils Mölbitz, der niedrigste Punkt befindet sich mit ca. 91 m über NN an der westlichen Ge-
meindegebietsgrenze im Bereich der Flussaue der Mulde. 
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Das Tal der Mulde durchbricht die pleistozänen Platten von Eilenburg. Ein stets deutlich ausge-
bildeter Talrand mit mehreren Metern Höhendifferenz begleitet die Muldeaue. In der Muldeaue, 
die von einer 1-1,5 m mächtigen Auenlehmdecke eingenommen wird, sind häufig Totwässer, 
Kolke und andere Hohlformen ausgebildet, die einer ackerbaulichen Nutzung selbst bei nur ge-
ringsten Höhenunterschieden hinderlich sein können. 

Die Auenlandschaft der Mulde nimmt einen besonderen Status ein. Da die Deiche zumeist 1,5 
bis 2 km vom Strom entfernt liegen und die Ufer nicht verbaut sind, kann sich der Fluss relativ 
frei im Gelände bewegen. Die durch die Flussdynamik geprägte Landschaft blieb erhalten und 
unterliegt dieser auch heute noch in beachtlichem Maße. Es finden sich alle Elemente einer na-
türlichen Flussaue wie z.B. Steilabbrüche, Feuchtwiesen und Hangwälder in der Landschaft, die 
zum großen Teil noch die historischen Nutzungen der auentypischen Kulturlandschaft erkennen 
lässt und die bislang vergleichsweise wenige Zerschneidungen aufweist. 

Geologie 

Geomorphologisch gehört das Planungsgebiet östlich von Eilenburg zum Südrand der Torgau-
Dübener Niederung. Geologisch sind am Aufbau prätertiäre, tertiäre und quartäre Gesteine be-
teiligt, so die Umweltverträglichkeitsstudie zum Kiestagebau Sprotta (GEMEINDE SPROTTA, 
1992). Die Gesteine des tieferen prätertiären Untergrundes sind Vulkanfite des Nordwestsächsi-
schen Unterrotliegenden (Pyroxen-Quarzporphyre). Die hangenden tertiären Schichten des Un-
termiozäns (Bitterfelder Decktonkomplex) bestehen aus einer Folge von Sanden, Kiesen, 
Schluffen und Tonen. Die quartären Ablagerungen sind Sedimente des Flusssystems der Mul-
de aus zwei Kaltzeiten im Pleistozän. Die Quartärbasis liegt im Gebiet bei ca. +82 m mit 
Schwankungsbereich +80 m NN bis +86 mm NN. 

Der überwiegende Teil des Plangebietes liegt im Bereich der holozänen bis weichselkaltzeitli-
chen Ablagerungen der Mulde. Hier stehen über tertiären Tonen 10 — 17 m mächtige Sande 
und Kiese der Niederterasse an. Lediglich außerhalb der Niederterasse (südlicher Teil der Ge-
meinde: Bereich Bunitz, Paschwitz, Mölbitz und südöstlicher Teil von Doberschütz) stehen älte-
re quartäre Ablagerungen (scale- und elsterkaltzeitliche Schmelzwassersande und frühpleisto-
zäne Flussschotter mit zwischengelagerten Geschiebemergelhorizonten) an. Das Schichtpaket 
der quartären Ablagerungen weist eine Mächtigkeit von 30 — 40 m auf. Dabei können innerhalb 
der saalekaltzeitlichen Schmelzwassersande unregelmäßige Schollen tertiärer (braunkohlezeit-
licher) Tone und Schluffe eingelagert sein. 

Im Quartär sedimentierten sich zuerst fluviatile Kiese und Sande der Altenhafner Mulde als Vor-
schüttbildungen der Elsterkaltzeit. Diese Schotter sind ca. 8-13 m mächtig und bestehen haupt-
sächlich aus Mittel- bis Grobsanden mit wechselndem Kies- und Steinanteil. Die ursprünglich 
darüber abgelagerten Sedimente der Elster- und Saalekaltzeit wurden erodiert, so dass im Pla-
nungsgebiet Sande und Kiese der weichselkaltzeitlichen Niederterrasse unmittelbar auf Vor-
schüttbildungen der Elsterkaltzeit liegen. Die Mächtigkeit der Niederterrasse beträgt ca. 10-14 m 
im Gebiet. Insgesamt stehen somit durchschnittlich ca. 20-22 m kiesige Sande und sandige 
Kiese über tertiären Schichten an. 

In der Weichselkaltzeit wurde die Niederterrasse aufgeschottert; Frostbodenprozesse nivellier-
ten das Gelände weiter. Eine wesentliche Rolle spielten periglaziär-äolische Prozesse, insbe-
sondere die Anwehung von Löß, Sandlöß und Treibsand. Das Planungsgebiet liegt am Nord-
rand von Gebieten der Hauptlößbildung und ist gekennzeichnet durch den abrupten Übergang 
in Bereiche mit geringmächtigen Lößen oder Sandlößen, z.T. Treibsand. 

Die Sandanteile nehmen nach Norden immer stärker zu. Schluffiges Material wurde nur selten 
abgelagert. Die Mächtigkeit von Ackerboden und Sandlöß/Treibsand beträgt im Durchschnitt 
ca. 0,7 m. 
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Im Liegenden der quartären Folge sind bis zu 120 m mächtige tertiäre Sande, Schluffe und To-
ne abgelagert. Das unterlagernde Prätertiär, z.T. stark kaolinisierte Rhyolithe, streicht bei 
Böhlitz aus. 

Die von Strehla — Dahlen — Eilenburg im Süden bis an die Elbe und Mulde reichenden pleisto-
zänen Platten sind nach MANNSFELD/RICHTER (1995) auf einem relativ hoch liegenden So-
ckel aus tertiären Sedimenten, frühpleistozänen Flussterrassen vor allem der Mulde sowie els-
terkaltzeitlichen Moränenablagerungen und Schmelzwassersedimenten ausgebildet. 

Im Süden wird die Dahlener Heide vor allem von der Dahlener Endmoräne geprägt, die als eine 
Stauch- und Schollensatzendmoräne angesehen wird. Dieses Hügelland gehört zu einem west-
ost streichenden Streifen, in dem die Altmoränenplatten Nordsachsens stark gestaucht und 
verschuppt sind und einzelne Tertiärschollen an der Oberfläche lagern. Dieser Streifen setzt bei 
Eilenburg — Thallwitz am Muldetal an und zieht sich mit 5-15 km Breite über Röcknitz — Dober-
schütz, Falkenhain —Schildau bis nach Belgern an die Elbe. Die Stauchungszone wird mit einer 
Eisrandlage in der Rückzugsphase des Saale-Inlandeises in Zusammenhang gebracht, die die 
Taucha-Dahlener Endmoräne gebildet hat. 

Die Stauchmoränen enthalten nur geringe Anteile von Geschiebemergel und Blockpackungen; 
sie bestehen vornehmlich aus Sanden, in denen Tertiärschollen aus Ton, Schluff, Feinsand und 
Braunkohle eingepresst sind. Dieses „Schollenstockwerk" ruht auf nahezu ungestörten Schicht-
folgen aus alten Flussschottern, vor allem der frühelsterglazialen Mulde, die mit bis zu 10 m 
mächtigen Kiessanden eine regional bedeutsame Lagerstätte darstellen. 

Die im Einzelnen sehr unterschiedlichen, an der Oberfläche anstehenden Substrate rufen eine 
sehr stark differenzierte Bodendecke hervor. Eine einheitlichere Gestaltung erfährt diese nur 
von den jüngsten, periglaziären Umformungen der Oberflächensubstrate durch 
Sandaufwehungen, Kryoturbationen und Solifluktionsbewegungen an flachen Hängen. Dadurch 
ist über einer 50-80 cm tief gelegenen Steinsohle ein deutlich homogenisiertes Ausgangsmate-
rial für die Bodenbildung entstanden, der sogenannte Geschiebedecksand. 

Auf den flächenhaft bei weitem dominierenden sandigen Substraten sind vor allem Braunerden 
ausgebildet, die auf mineralärmeren quarzreichen Sanden in Braunpodsole und (unter Acker) in 
Rosterden übergehen. Vor allem auf älteren Flugsandbildungen sind typische Eisen-Humus-
Podsole entwickelt, die zu den ärmsten Waldböden zählen. Die etwas lehmigeren Substrate, 
entweder schwach übersandete Geschiebelehme („Tieflehm"-Substrate) oder schluffreichere 
Geschiebedecksande tragen Parabraunerden und Fahlerden. 

Obwohl das Plangebiet zumindest in seinen Plattenbereichen relativ niederschlagsarm ist, ha-
ben sich auf den Geschiebelehmen verbreitet Staunässeböden herausgebildet, die von 
Braunstaugleyen bis zu Humusstaugleyen mit anmoorigem Oberboden reichen. Sehr verschie-
den kann die Kalkversorgung der Böden ausfallen: Auf den jüngeren Grundmoränen können 
besonders in Abtragungspositionen an Oberhängen oder an steilen Stauchmoränenhängen 
Kalklehm-Braunerden oder -Fahlerden vorkommen, die pH-Werte zwischen 6,0 und 7,0 im 
Oberboden aufweisen, während die älteren, übersandeten Geschiebelehme nur saure Braun-
erden mit pH-Werten um 4,0 ausbilden. 

Große Verbreitung haben auch grundwasserbeeinflusste und -bestimmte Böden auf sandigen 
und auf sandlehmigen Substraten. Vor allem in den tiefgelegenen Moränenplatten nördlich der 
Strauchmoränenwälle stehen vielfach Sandgleye an, die auf lehmigeren Substraten in 
Decklehm-Gleyböden und Amphigleye übergehen. In diesen Gebieten musste der den Acker-
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bau störende Grundwassereinfluss durch umfangreiche Entwässerungsmassnahmen zurück-
gedrängt werden. 

2.2.2 Klima 

Für das Planungsgebiet ist das Ostdeutsche Binnentieflandklima bestimmend (MEUCHER, 
1996). Es ist gekennzeichnet durch einen steten Wechsel ozeanischer und kontinentaler Ein-
flüsse, wobei die ozeanischen insgesamt überwiegen. Speziell im Sommer und Winter sind je-
doch auch längere kontinental geprägte Witterungsperioden nicht selten. 

Durch das Gebiet der Gemeinde Doberschütz verläuft die Klimagrenze zwischen dem subkon-
tinentalen Hügellandklima Nordwest- und Mittelsachsens und dem Binnentieflandklima des 
Leipziger Landes. 

Die Vegetationsperiode mit Tagesmittelwerten von +5°C beginnt am 28. März und endet am 5. 
November. Der mittlere Beginn der Apfelblüte (Vollfrühling) liegt zwischen dem 6. und 15. Mai, 
der Beginn der Winterroggenernte (Hochsommer) zwischen dem 17. und 25. Juli. 

Im Mittel gibt es im Planungsgebiet 188 frostfreie Tage; die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 
80%. (Meßstelle Torgau, in: AVP Presseier Heidewald und Moorgebiet, GEMEINDE 
DOBERSCHÜTZ, 1995). 

Klimatisch wesentlich abweichende Werte vom Regionalklima innerhalb des Gemeindegebietes 
sind aufgrund der geringen Höhenunterschiede und der ähnlichen Landnutzung nicht zu erwar-
ten. Ausnahmen bilden lediglich die Muldenaue und die Stauchmoränengebiete: 

Die Muldenaue mit ihren stehenden und fließenden Gewässern bedingt ein um ca. 2% erhöhtes 
Jahresmittel der relativen Luftfeuchte. Damit geht eine verstärkte Nebelneigung einher (etwa 
5%), die sich in einer erhöhten Anzahl von Tagen mit Nebelerscheinungen bzw. durch zumeist 
dichteren Nebel bei großräumigen Nebelsituationen äußert. Mit günstigen Bedingungen für die 
nächtliche Ausstrahlung besteht in der Muldenaue eine stärkere Frostgefährdung. Damit einher 
gehen um einige Tage in Richtung Sommer verschobene Eintrittsdaten des letzten und ersten 
Frostes. 

Durch ihre hohe Evaporationsrate üben die freien Wasserflächen der Muldenaue (Altarme, 
Flusslaufl auf die Klimaelemente eine dämpfende Wirkung, in erster Linie eine temperaturaus-
gleichende Wirkung aus. Die Amplitude des Tages-Temperaturganges ist insgesamt gering, 
tagsüber wirken sie meist kühlend und nachts vergleichsweise wärmend auf ihre Umgebung 
(MEUCHER, 1996). 

An der Westgrenze der Düben-Dahlener Heide reichen die Ausläufer des mitteldeutschen Tro-
ckengebietes gerade noch an diese heran, so dass zwischen Eilenburg und Bitterfeld nur 550 
bis 600 mm als Jahresniederschlag gemessen werden. Doch auch die übrigen flachen Platten 
und Hügelländer erreichen keine Werte über 600 mm. Nach MANNSFELD/RICHTER (1995) 
erhalten nur die Stauchmoränengebiete der Dübener Heide 600 bis 650 mm Jahresnieder-
schlag, der sich deutlich auf die Wintermonate verschiebt und damit die Grundlage für eine ho-
he Grundwasserneubildung darstellt. Die Stauchmoränen heben sich auch thermisch mit Jah-
resmitteltemperaturen von 8°C gegenüber 9°C der Platten hervor. Sie erhalten damit häufiger 
und mehr Schneeniederschläge als die Umgebung. Das wird als Ergebnis häufiger Stauer-
scheinungen an den Hochlagen angesehen, die vor allem bei W-SW-Strömungen deutlich sind. 

Klimadaten der Wetterstationen Schkeuditz und Cunnersdorf liegen vor. Aus Gründen der 
räumlichen Nähe wurden vor allem die Klimadaten der Wetterstation Mockrehna und vom 
Landschaftspflegerischen Begleitplan des Kiestagebaus Sprotta (GEMEINDE SPROTTA, 1992) 
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berücksichtigt und durch Messungen und Ergebnisse zur Düben-Dahlener Heide, zur Torgau-
Dübener Niederung, zum Bitterfelder Muldetal und zur Wurzen-Nerchauer Platte von HAASE, 
G. u.a. (1986) ergänzt. 

Zur Beschreibung des Klimas am Standort dienen die langjährigen Mittel- und Extremwerte der 
wichtigsten meteorologischen Größen. 

Tabelle 1: Klimatische Verhältnisse im Raum Doberschütz —Lufttemperatur 

Lufttemperatur °C 
Naturraumeinheit Höhenlage 

über NN (m) 
Mittelwerte Andauer 5°C 

Tage im Jahr Jahr Januar Juli 
Düben-Dahlener Heide 80-210 8,1-9,0 -0,3 18,6 224-232 
Torgau-Dübener Niederung 90-100 8,9 232 
Bitterfelder Muldental 65-90 9,3 0,2 18,8 236 
Wurzen-Nerchauer Platte 110-140 8,7 
(Quelle: Haase, G. u.a., 1986) 

Die Niederschläge sind —bedingt durch den nach Osten abnehmenden Harzeinfluss —relativ 
niedrig, wobei die größten Niederschlagsmengen in den Monaten Mai bis August fallen. 

Die mittlere Niederschlagshöhe (basierend auf Daten der NAU-Karte) liegt im Gebiet bei 610 
mm pro Jahr. Davon fallen im Winterhalbjahr (November bis April) ca. 42% der Niederschläge 
(250-260 mm), davon 100-200 mm als Schnee. Auf den hydrologischen Sommer (Mai bis Ok-
tober) fallen ca. 58°/o der Gesamtniederschläge (350-360 mm). Mit einer mittleren Häufigkeit 
sind 3-4 sommerliche Starkniederschläge (April bis September) zu erwarten, die über 15 mm in 
flächenhafter Verteilung in 24 Stunden auftreten können (Landschaftspflegerischer Begleitplan 
Kiestagebau Sprotta, GEMEINDE SPROTTA, 1992). 

Die mittlere jährliche Abflusshöhe beträgt mehr als 150 mm, die mittlere Verdunstungshöhe 
liegt bei über 400 mm pro Jahr. 

Tabelle 2: Klimatische Verhältnisse im Raum Doberschütz —Niederschläge 

Niederschlä e Phänologie 
Naturraumeinheit Mittlere Anteile mm Anteile % mittl. Beginn 

Jahresnie Winter Sommer Monate mm Schnee- Apfel-
d. mm X -III VI -VIII 40 80 glöck. blute 

Düben-Dahlener Heide 28.2.- 2.5.-
510 - 650 220 - 300 180 - 220 43,0 15,0 2.3. 4.5. 

Torgau-Dübener Niederung 
550 - 600 225 - 240 180 - 190 48,5 13,5 

Bitterfelder Muldental 
510 - 530 215 - 220 190 - 195 52,0 11,0 

Wurzen-Nerchauer Platte 1.3.- 3.5.-
620 - 640 255 - 270 210 - 230 44,0 14,0 6.3. 6.5. 

(Quelle: HAASE, G. u.a., 1986) 

Auch die zumeist relativ niedrigen Windgeschwindigkeiten (durchschnittliche Windgeschwindig-
keit ca. 3,5 m/s) bei vorherrschenden West- bis Südwinden sind regionalklimatisch gesehen 
bemerkenswert. 

Hauptwindrichtung ist Südwest (20,5% Häufigkeit), weitere bevorzugte häufige Windrichtungen 
sind mit West (17,2%) und Süd (13,0%) zu erwarten. 
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2.2.3 Gewässer 

Fließgewässer 

Der Untersuchungsraum wird von sehr wenigen Fließgewässern durchzogen. Sie weisen über-
wiegend eine geringe Wasserführung auf. 

Das gesamte Gemeindegebiet liegt im Einzugsbereich der Mulde. Die Wasserscheide zwischen 
dem Einzugsgebiet der Mulde und dem der Elbe verläuft ca. 1 km östlich der Gemeindegrenze 
beinahe parallel zu dieser. Zwischen Mölbitz und Röcknitz verläuft die Wasserscheide direkt auf 
der Gemeindegebietsgrenze. 

Im Planungsraum befindet sich ein verzweigtes Fließgewässernetz, das in vielen Abschnitten 
begradigt und ausgebaut, z.T. auch verrohrt wurde. 

Gewässer 1. Ordnung ist die Mulde und der Schwarzbach ab Straßenbrücke Battauner Weg. 
Die übrigen Fließgewässer sind als Gewässer 2. Ordnung eingestuft. 

Hauptvorfluter für das Gebiet ist die Mulde, die an der westlichen Plangebietsgrenze Richtung 
Norden fließt und den Raum entwässert. Im Gemeindegebiet westlich von Mörtitz hat die Mulde 
eine Breite von 40 bis 50 m bei Mittelwasser und eine Tiefe von 1,5 bis 2,0 m. Die Fließge-
schwindigkeit des Flusses in diesem Bereich beträgt 0,8 bis 1,0 m/s. 

Die Mulde stellt in ihrem Mittellauf einen der letzten naturnahen mitteleuropäischen Flüsse dar. 
Sie weist im Plangebiet noch eine außergewöhnlich hohe Flussdynamik auf, mäandriert stark 
und wird durch Prall- und Gleithänge, Kiesbänke, Kolke und Uferabbrüche geprägt. Altwässer 
mit einer Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten sind in einer außergewöhnlich hohen 
Dichte vorhanden. 

Gewässer 2. Ordnung in der Gemeinde Doberschütz sind: 
- Schwarzbach (ab Quellgebiet Kuhgrund bis zur Straßenbrücke Battauner Weg) 
- Fischgraben 
- Torfgraben 
- Mühlbach 

Klotzgraben 
- Siedegraben 
- Schwarzer Graben 

Auffanggraben 
- Wegrandgraben 
- Bruchgraben 

- Bielickegraben 
- Schorlingsgraben 
- Tränkgraben 
- Streitgraben 
- Steinfurtgraben 
- Torfhausgraben 

- Mühlgraben 
- Saudammsgraben 
- Sprottagraben 
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Bei den kleinen Fließgewässern, die als Gräben bezeichnet werden, ist heute kaum noch fest-
stellbar, ob sie natürlichen Ursprungs sind oder zur Entwässerung der Niederung angelegt wur-
den. Die anschließende Darstellung beschränkt sich auf die perennierend (ausdauernd) oder 
zumindest periodisch durchflossenen Gräben. 

Die Oberfläche des zu betrachtenden Planungsraumes wird durch den Schwarzbach und ihm 
zufließende kleinere Gewässer entwässert. Der Schwarzbach mündet bei Bad Düben in die 
Mulde. 

Der Schwarzbach passiert von seiner Quelle bei Sprotta bis zur Mündung ein überwiegend 
durch Wald geprägtes Einzugsgebiet, was sich vor allem im Oberlauf in hohen Eisengehalten 
mit Ausfällungen von Eisenoxiden und -hydroxiden am Gewässergrund äußert. 

Im Zusammenhang mit Meliorationsmaßnahmen erfolgten in den sechziger und siebziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts Begradigungen des Schwarzbaches und die Anlage von 
Pumpstationen zur Überleitung von Muldewasser, um landwirtschaftlich genutzte Flächen be-
wässern zu können. Die Landwirtschaft ist trotz Rückgangs der bewässerten Flächen neben 
der Einleitung kommunaler Abwässer nach wie vor Hauptbelastungsfaktor für den Schwarzbach 
(StUFA, 1998). 

Im Zuge der Bearbeitung des Hochwasserschutzkonzeptes erfolgte eine Neuberechnung der 
HQ (T)-Werte für folgende drei Punkte. Der erste Punkt am Schwarzbach befindet sich bei den 
Stallanlagen westlich von Doberschütz (Koordinaten H = 57 07 950, R = 45 49 320), der zweite 
Punkt bei der Mündung des Mühlbaches in den Schwarzbach, nördlich von Wöllnau (H = 57 13 
280, R = 45 49 700). Der Punkt am Fischgraben liegt bei der Mündung des Grabens in den 
Schwarzbach, nördlich von Doberschütz (H = 57 08 660; R = 45 50 600). 

Tabelle 3: Abflusswerte des Schwarzbaches und des Fischgrabens 

Berech- Gewässer HQz HQs NQio HQzo NQzs HQso HQioo HQzoo 
nungs-

uerschnitt m3/s 
Schwarzbach bis oberhalb Mündung Fisch-

1 raben 1,7 2,3 3,0 3,4 3,5 3,8 4,7 5,8 
Schwarzbach bis oberhalb Mündung Torfgra-

2 ben 1,5 2,2 3,1 4,2 4,7 6,2 8,4 10,4 
Schwarzbach bis oberhalb Mündung Mühl-

3 bach/ Sirxbach 1,5 2,3 3,4 4,6 5,2 7,4 10,2 12,6 

HQ~oo =Menge des Hochwasserscheitelabflusses bei einem 100jährigen Hochwasser 

Wenn auch die bei Mittelwasser abfließenden Mengen relativ geringfügig anmuten, so kann 
doch der Schwarzbach bei Starkniederschlägen oder schlagartig einsetzender Schneeschmel-
ze in kurzer Zeit beträchtlich anschwellen. Infolge des geringen Gefälles und dadurch verzöger-
ten Abflusses neigen die Überschwemmungen aber zur Stagnation. 

Die Tälchen der Fließgewässer 2. Ordnung sind im Querprofil als Hangmuldentälchen ausge-
bildet. Die in die Tiefe arbeitende Erosion war hier weniger stark, so dass sie die von den seitli-
chen Talhängen her zugeführten Erosionsmassen weniger talabwärts transportieren konnte. 
Deshalb haben sich hier die Auenlehme nicht durchgängig ausbilden können. 

Viele der Fließgewässer sind durch Begradigung, Kanalisierung oder sonstigen naturfernen 
Ausbau stark verändert worden. Diese Eingriffe führten durch die Veränderung und den Verlust 
vieler Lebensräume für Fauna und Flora zu einer erheblichen Beeinträchtigung der ökologi-
schen Funktionen der Gewässer. 

- _ __ 
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In einzelnen Teilstücken, vor allem innerhalb der Siedlungen, sind die Fließgewässer verunrei-
nigt bzw. eutrophiert. Die hohe Belastung dieser Gewässerabschnitte resultiert aus der Einlei-
tung gewerblicher und kommunaler Abwässer, vor allem aufgrund fehlender oder mangelhaft 
ausgebauter Kläranlagen, sowie aus den Nährstoffeinträgen von angrenzenden Landwirt-
schaftsflächen. 

Zur Beurteilung der Güteklassen der im Plangebiet vorkommenden Fließgewässer stand die 
Broschüre „ENTWICKLUNG DER BESCHAFFENHEIT AUSGEWÄHLTER FLIEßGEWÄSSER 
IM REGIERUNGSBEZIRK LEIPZIG (1987-1997)" sowie der GEWÄSSERGÜTEBERICHT 2000 
DES SÄCHSISCHEN LANDESAMTES FÜR UMWELT UND GEOLOGIE zur Verfügung. 

Tabelle 4: Güteklassen der Fließgewässer in der Gemeinde Doberschütz 

Fließgewässer Gewässergüte 
Mulde Mäßig belastet (Güteklasse II) 
Schwarzbach kritisch belastet (Güteklasse II-III) 

Im Vordergrund der Belastungen der Fließgewässer in der Gemeinde Doberschütz stehen die 
fehlende Pufferung gegenüber den angrenzenden Nutzungen, insbesondere der Landwirtschaft 
sowie Einleitung von unzureichend gereinigtem Abwasser. Begradigung bzw. Verrohrung von 
Fließgewässern spielen in der Gemeinde Doberschütz eine große Rolle. Darüber hinaus fehlen 
oft bachbegleitende Gehölze zur Beschattung und Uferstabilisierung. Durch Melioration sind im 
Planungsraum Bäche reguliert worden. Diese Maßnahme führte z.B. zur Entwässerung und 
Trockenlegung des Sprottabruchgebietes. 

Trotz der Belastungen nimmt die Mulde eine Sonderstellung unter den Fließgewässern im Re-
gierungsbezirk Leipzig ein. Ihr Flusslauf ist durch zahlreiche naturnahe Abschnitte geprägt. 
Hervorzuheben ist hier vor allem der Bereich bei Eilenburg — zu dem auch der Muldeabschnitt 
in der Gemeinde Doberschütz zählt —mit seinen Mäandern, Steilufern, Inseln, Kiesbänken und 
Altarmen, alles Strukturen mit hohem ökologischen Stellenwert. 

Standgewässer 

Durch die einst —und zum Teil noch —vorhandene hohe Eigendynamik der Mulde (freie 
Mäandrierung mit ständiger Veränderung der Prallufer, Sand- und Kiesbänke und Verlandungs-
zonen) haben sich diverse abgeschnittene Flussteile entwickelt. Auch die Überschwemmungen 
haben zur Entwicklung von feuchten Mulden und zu einer Terrassierung der Tallandschaft ge-
führt. 

Bei den im Gebiet überwiegend durch menschliche Tätigkeit entstandenen Standgewässern im 
Untersuchungsgebiet sind Teiche und Abgrabungsgewässer zu unterscheiden. 

Das nördlich von Sprotta-Siedlung gelegene große Restgewässer des Kiesabbaufeldes Eilen-
burg / Sprota-Ost gehört nach der Richtlinie 78/160/EWG zu den überwachten Badegewässern 
in Sachsen. Der Kiessee ist nach der Überwachung im Rahmen des Landesmessnetzes Ober-
flächenwasser / Beschaffenheit des Freistaates Sachsen mit Tiefenserien als oligo- bis 
mesotroph einzustufen. 
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Teiche und sonstige Gewässer 

In Mölbitz befinden sich 2 Teiche. Nördlich von Doberschütz liegt der „Brömmer Teich" (Flä-
chennaturdenkmal - FND), östlich des Ortes das Morellenbad. Weiterhin befindet sich an der 
Siedlung Winkelmühle ein Teich, der als FND geschützt ist. Bei den Stillgewässern westlich von 
Mörtitz („Kalte See") könnte es sich um Wasserflächen handeln, die ehemals mit der Mulde 
verbunden waren (Altwasser der Mulde) In Paschwitz besteht ein Feuerlöschteich. Nördlich 
des Ortes am Witrowberg befindet sich ein Stillgewässer. 

Alle weiteren Teiche sind kleine Gewässer, die in den Waldgebieten zu finden sind. Sie sind 
entweder durch den Anstau von Fließgewässern entstanden oder sind natürliche Wassermul-
den. Die Mehrzahl dieser Teiche und Weiher stellen wertvolle Lebensräume dar. Die Nährstoff-
verhältnisse sind meist mesotroph, da durch die Beschattung ein übermäßiger Pflanzenwuchs 
verhindert wird und die Teiche durch weitgehend unverschmutzte Bäche gespeist werden. 

Mehrere Altwasser der Mulde mit ihrer typisch gewundenen Form befinden sich in dem kurzen 
Muldenaueabschnitt westlich von Mörtitz. Es handelt sich beispielsweise um die Gewässer am 
Hetzschgewerder, Kuhwerder und Ochsenwerder. Durch ihre natürliche Tendenz zur Verlan-
dung sind Teile alter Muldenarme trockengefallen und nur noch als Senken oder Hangkanten 
zu erkennen. 

Abgrabungsgewässer 

Die Abgrabungsgewässer im Plangebiet entstanden in der Folge des Abbaus von Kiesen und 
Sanden. Beim Abbau wurden die Deckschichten des hochanstehenden Grundwasserleiters ab-
getragen. 

Im westlichen Teil des Untersuchungsgebietes befinden sich mehrere Abgrabungsgewässer, 
die zum Teil bereits renaturiert wurden. So liegen südlich von Sprotta-Siedlung 8 Abgrabungs-
gewässer, von denen 7 an der Gemeindegrenze dicht nebeneinander liegen. Nördlich von 
Sprotta-Siedlung befindet sich das große Restgewässer des Kiesabbaufeldes Eilenburg / Sprot-
ta Ost (Badegewässer, siehe vorn) und 3 weitere kleinere Abgrabungsgewässer in dessen Um-
gebung. 

INGENIEURBÜRO HANKE, MACHERN -'I. FORTSCHREIBUNG: BÜRO KNOBLICH, BERLIN 22 


